
Quartiersentwicklung - 
Strukturen für die  

Mobilität der Zukunft 

Dipl.-Ing. Dr. techn. Harald FREY 
Institut für Verkehrswissenschaften 

Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik 
TU Wien 

 









aƻōƛƭƛǘŅǘ Χ !ǳǎŘǊǳŎƪ ǳƴŘ 9ǊƎŜōƴƛǎ ŜƛƴŜǎ aŀƴƎŜƭǎ ŀƳ hǊǘ 







Der Maßstab ς und der Maßstabs- und Qualitätsverlust 



Flächenverbrauch und öffentlicher Raum als zentrale Themen 

Aus dem Wohnquartier 
hinsichtlich Infrastrukturangebot 

auszuschließen 
Zugangspunkte zu motorisierter 

Mobilität an Rande von 
Quartieren möglich  



Für wen ǿƛǊ ǇƭŀƴŜƴ ǳƴŘ ōŀǳŜƴ ǎƻƭƭǘŜƴΧΦ 





Öffentlicher Raum auch bei EFH-Gebieten 



Verhaltensgesetze 

Strukturgesetze 

Planung 

Quelle: Knoflacher/Frey 

Die Rolle der Planenden und Ingenieure 

Innenwelt 

Außenwelt 

αWŜŘŜǎ ½ƛŜƭ Ǿƻƴ ƳƻǊƎŜƴ ǿƛǊƪǘ ŀǳǎ ŘŜǊ ƎŜǎǘǊƛƎŜƴ !ōǎƛŎƘǘ ŀǳŦ Řŀǎ IŀƴŘŜƭƴ ƘŜǳǘŜΦά 
(R.Riedl) 







u.a.: Mobilitätsverträge zwischen 
Stadt Graz und Grundeigentümern; 
Weichenstellung im 
Widmungsprozess z.B. über 
Stellplatzregulativ (!) 
 



Voraussetzung für eine Mobilitätsvielfalt  
(im Wohnquartier) 

Åα!ǳǘƻŀōǎǘŜƭƭǇƭŅǘȊŜ ǎƛƴŘ Ǿƻƴ ŘŜƴ ²ƻƘƴǳƴƎŜƴ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ Ȋǳ 
trennen ς ōŀǳƭƛŎƘΣ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭΣ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƻǊƛǎŎƘά 

 

   Folgen: 

ÅInfrastrukturkosten im Neubau gesenkt 

ÅDurchmischungszwang mit Betrieben, Geschäften 

ÅEnergieaufwand massiv reduziert 

ÅFußgänger, Radverkehr und ÖV erhalten Chancengleichheit 

ÅŜǘŎΧ 



Grundprinzipien der Flexibilisierung 
der Stellplatznachfrage : 
ÅKeine Koppelung von Wohnung 

und Stellplatz mit klarer Trennung 
der Kosten 

ÅKein Eigentum an Stellplätzen 
ÅKostendeckende Mieten für 

Stellplätze 
Å!ōƪŜƘǊ ǾƻƳ αȊǳƎŜǘŜƛƭǘŜƴά 

Stellplatz 
ÅParkraumbewirtschaftung im 

öffentlichen Straßenraum 
ÅGliederung des Stellplatzangebots 

in Sockel- und Zusatzangebot 
ÅAnpassung des Angebots an 

wechselnde Nachfrage durch 
Nach- bzw. Abbau von Stellplätzen 



Stellplatzfreie Siedlung Vauban 



Stellplatzorganisation Vauban 





Wegfall der Baupflicht - Berlin als Vorreiterin 
Auch Hamburg, seit 2013. 

 
Aufhebung der Stellplatzbaupflicht 
ÅÜberwiegend deutlich reduzierter Stellplatzbau 
ω   !ƪǘǳŜƭƭ 5ƛǎƪǳǎǎƛƻƴ ǸōŜǊ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ Ǿƻƴ .ŀǳƻōŜǊƎǊŜƴȊŜƴ 
όα9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎάύ 
Quelle: Blees, Weidner (2010) 

Einschränkungen in zahlreichen Städten implementiert (Beispiele): 

Å Einschränkungsgebiete bei empfindlichen Nutzungen oder zur systematischen 
Verkehrslenkung (u.a. Potsdam, Stuttgart, Paderborn, Freiburg, Frankfurt, Darmstadt, 
etc.) 

Å Einschränkungskorridore entlang ÖPNV-Achsen (u.a. Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt) 

Å Einschränkungen zur zentralen Parkraum-Entwicklung bzw. ςsteuerung, z.B. über 
Quartiers-/ Sammelgaragen. 

Stellplatzverpflichtung - Vgl. Deutschland 





Reduzierter Bedarf an Parkplätzen gemäß 
Gebieten im Reduktionsplan in Winterthur,  



Grenzbedarf für Parkplätze, Quelle: Wetzikon Parkplatzverordnung  



Krems, Mödling, 
Schwechat, St. Pölten, 
Tulln und Gmünd (oben 
links bis unten rechts), 
Polygondarstellung, 
Quelle: Kanonier, 
Weninger, 2019. 

ÖV-Güteklassen  



 

Ågebietsbezogene Differenzierung durch ÖV-Güteklassen und Zentrumszonen 
 

ÅErgänzende(steuernde) Vorgaben auf Landesebene (Obergrenzen)  
 

Åstarke Reduktion der Mindest-Stellplatzvorgaben vor allem in dichten, durchmischten 
und gut an den ÖV angebundenen Gebieten  
 

Schweiz:  
ÅEinheitlicher Schweiz-weiter Wert als Basisannahme des PP-Bedarfs für 

Wohnnutzungen ohne Berücksichtigung von zusätzlichen Kriterien 
ÅHoheitliche Steuerung der Ober-und Untergrenzen, dazwischen Steuerung durch 

Bauwirtschaft/Markt  

Was notwendig istΧ 



Mobility Points 



{ŎƘŀŦŦǳƴƎ ȊǳǎŀƳƳŜƴƘŅƴƎŜƴŘŜǊ αŀǳǘƻŦǊŜƛŜǊά .ŜǊŜƛŎƘŜ 



Quelle: Mueller et. al. (2019) 



Quelle: Mueller et. al. (2019) 



Regensburg (D)  210 m  Distanz zwischen öffentlichen Plätzen 

22.01.2020 


